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I 

(Mitteilungen) 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 

SCHRIFTLICHE ANFRAGEN O H N E ANTWORT (*) 

Diese Anfragen werden gemäß Artikel 45 Ziffer 3 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments veröffentlicht: „Anfragen, auf die innerhalb eines Monats von der Kommission 
UHd innerhalb von zwei Monaten vom Rat ... keine Antwort erteilt wurde, werden im 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht." 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 79/80 

von Frau Vayssade und Herrn Jacques Moreau 

an den Rat der Europäischen Gemeinschaften 

(28. März 1980) 

Betrifft: Arbeitsorte des Generalsekretariats des Europäischen Parlaments 

1. Haben die Minister Kenntnis von gewissen von einigen Dienststellen der französi
schen Regierung vorbereiteten Plänen mit dem Ziel, die Dienststellen des Generalsekre
tariats des Europäischen Parlaments zwischen Straßburg, Luxemburg und Brüssel zu zer
splittern? 

2. "Wissen sie, daß der der Stadt Luxemburg angbotene Ausgleich in der Verlegung 
einer vollständigen Generaldirektion der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
von Brüssel nach Luxemburg bestehen soll? 

3. Können sie mitteilen, ob Beamte oder sonstige Bedienstete des Rates, der Kommis
sion oder des Europäischen Parlaments amtlich oder halbamtlich an diesen Überlegun
gen oder vorbereitenden Arbeiten teilgenommen haben? 

4. Sind sie der Ansicht, daß diese Zersplitterung des Generalsekretariats des Europä
ischen Parlaments geeignet ist, die Beziehungen zwischen den Institutionen der Gemein
schaft zu verbessern oder lediglich darauf abzielt, die Arbeitsweise des Europäischen Par
laments wirksamer zu machen? 

5. Sind sie im Gegenteil der Ansicht, daß es das einzige Ziel dieser Zersplitterung ist, 
politischen oder individuellen Interessen in dem einen oder dem anderen der Arbeitsorte 
zu dienen? 

6. Teilen sie die Auffassung, wonach die französischen Pläne die Folge gewisser 
Schwierigkeiten in den bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Großher
zogtum Luxemburg wären? 

(*) Die Antworten werden veröffentlicht, sobald sie von der befragten Institution erteilt worden 
sind. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 82/80 

von Frau Vayssade und Herrn Jacques Moreau 

an den Rat der Europäischen Gemeinschaften 

(28. März 1980) 

Betrifft: Tätigkeit der Internationalen Entwicklungsbank (IEB) 

Das schwedische Parlament hätte am 28. Februar 1980 beinahe einen Vorschlag für 
einen Austritt aus der IEB angenommen, den die Sozialisten und die Kommunisten ein
gebracht hatten. In diesem Vorschlag behaupten die schwedischen Sozialisten und Kom
munisten, daß die IEB paradoxerweise die Tendenz habe, den reichsten Ländern anstatt 
den Entwicklungsländern zu helfen. 

1. Kann der Rat ein Gesamtbild der Tätigkeit der IEB in den letzten Jahren geben? 

2. An welche Länder oder Gruppen von Ländern sind die Darlehen der IEB mit Vor
rang gegangen? 

3. Welches ist der jährliche Beitrag jedes Mitgliedstaats der Gemeinschaft* 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 84/80 

von Frau Vayssade und Herrn Jacques Moreau 

an den Rat der Europäischen Gemeinschaften 

(28. März 1980) 

Betrifft: Steuerflucht und Steuerparadiese 

In Beantwortung zahlreicher schriftlicher oder münd
licher Anfragen von europäischen Abgeordneten, die 
über die Existenz von „Steuerparadiesen" (Lichten
stein, Monaco, Luxemburg) in der EWG besorgt 
sind, behauptet die Kommission unverändert, daß die 
Beseitigung dieser Paradiese einen starken Abfluß von 
Kapital in Drittländer zur Folge hätte. Das ist die er
neut vertretene Auffassung der Kommission in dem 
Dokument, das sie anläßlich des jüngsten in Straß
burg vom Europarat über das Thema „Internationale 
Steuerflucht und Steuerhinterziehung" (26./27. Fe
bruar 1980) abgehaltenen Kolloquiums vorgelegt hat. 
Eine solche Argumentation, die vielleicht in anderen 
internationalen Organisationen vorstellbar wäre, ist 
für die EWG schwer aufrechtzuerhalten. Sie hat ne
ben anderen Auswirkungen auch diejenige, es einem 
Staat wie Luxemburg zu ermöglichen (nach den Stati

stiken der UNO), den Weltrekord in dem Lebens
standard 1979 (direkt nach Kuweit und den Vereinig
ten Arabischen Emiraten) einzustellen, während die 
angrenzenden Regionen, Lothringen, das belgische 
Luxemburg und die deutsche Eifel, nach diesen glei
chen statistischen Angaben einen fast dreimal niedri
geren Lebensstandard haben. 

1. Ist es zulässig, daß die EWG, die ihre Politik der 
Bekämpfung von regionalen Ungleichgewichten 
verstärken will, die Aufrechterhaltung oder sogar 
die Stärkung von Steuerparadiesen in ihrem Gebiet 
ermuntert? 

2. Falls ja, glaubt die Kommission nicht, daß es ge
recht wäre, die Harmonisierung der Steuergesetz
gebungen der anderen Mitgliedstaaten mit den 
Rechtsvorschriften der innergemeinschaftlichen 
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Steuerparadiese zu harmonisieren, selbst auf die 
Gefahr hin, die EWG insgesamt in ein riesiges 
Steuerparadies umzuwandeln? 

3. Falls nein, glaubt die Kommission nicht, daß es 
ihre Aufgabe ist, Vorschläge zu machen für eine 

Verstärkung des bereits bestehenden Gemein
schaftsrechts zur Bekämpfung von Steuerhinterzie
hungen und Steuerflucht, sowie ein Programm zur 
schrittweisen Angleichung der Steuergesetze, ins
besondere derjenigen über die Holding-Gesell
schaften der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 273/80 

von Herrn Damseaux 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung mit Ausnahme 
der Lebensversicherung 

Gemäß Artikel 8.1.b der ersten Richtlinie (73/239/EWG) (') zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätig
keit der Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung müssen die Versiche
rungsunternehmen ihren Gesellschaftszweck auf die Versicherungstätigkeit und auf 
solche Geschäfte begrenzen, die unmittelbar hiermit im Zusammenhang stehen. 

Kann eine belgische Sparkasse als öffentliche Institution, die ihre Tätigkeiten auf sämt
liche Bankgeschäfte ausdehnen möchte, auch Versicherungsgeschäfte übernehmen, die 
unter den Anwendungsbereich der oben zitierten Richtlinie fallen? 

(') ABl. Nr. L 228 vom 16. 8. 1973, S. 3. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 274/80 

von Herrn Damseaux 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980). 

Betrifft: Niederlassungsrecht für Ärzte 

Durch das französische Gesetz Nr. 76.1288 vom 
31. Dezember 1976 und den Durchführungserlaß 
Nr. 77.637 vom 21. Juni 1977 werden die Bedingun
gen und Formalitäten festgelegt, die die Ärzte, die 
Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Gemeinschaft sind und dort ihren Beruf ausüben, er
füllen müssen, falls sie in Frankreich ärztliche Hand

lungen vornehmen wollen. So heißt es, daß die Aus
übung dieser Handlungen (außer im Notfall) eine 
vorherige Erklärung beim Departementsrat des Ärzte
verbandes voraussetzt. In Artikel 7 des obengenann
ten Erlasses heißt es jedoch, daß die Bestimmungen 
dieses Textes die bestehenden Abkommen, die für in 
Grenzgebieten ansässige Ärzte gelten, nicht aufheben 
und daß daher davon auszugehen ist, daß die Bestim
mungen des am 25. Oktober 1910 zwischen Frank-



Nr. C 163/4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3. 7. 80 

Grenzgemeinde niederläßt, in der bislang kein fran
zösischer Arzt tätig war, sondern ein belgischer Arzt. 

Ist die Kommission der Auffassung, daß die Bedin
gungen und Anwendungsvorschriften des Abkom
mens vom 25. Oktober 1910, des Gesetzes vom 
31. Dezember 1976 und des Erlasses vom 21. Juni 
1977 mit der Entwicklung der internationalen Situa
tion und insbesondere mit den Richtlinien der Ge
meinschaft, die den Ärzten das Recht auf Niederlas
sung innerhalb des Territoriums der Länder der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geben, verein
bar sind? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 275/80 

von Herrn Damette 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Diskriminierung von Grenzarbeitnehmern 

Auf die Löhne der Grenzarbeitnehmer der französischen Bergwerke der ARBED, die in 
Luxemburg wohnen und in Frankreich arbeiten, soll demnächst in Frankreich eine ein
heitliche Steuer von 15 % als direkte Quellensteuer erhoben werden, und zwar unabhän
gig von der Zahl der Familienmitglieder. 

Ist die Kommission nicht der Auffassung, daß es sich hier um eine offenkundig diskrimi
nierende Maßnahme gegen die Grenzarbeitnehmer handelt, die in striktem Widerspruch 
zum Vertrag von Rom steht? 

Was wird sie tun, um mit an einer Lösung für die Forderungen dieser Grenzarbeitneh
mer zu arbeiten? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 276/80 

von Herrn Radoux 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Investitionstätigkeit in den Comecon-Ländern 

Könnte die Kommission mitteilen, wie hoch im Verlauf der letzten fünf Jahre — bzw. 
einer kürzeren Zeitspanne — die öffentlichen und privaten Investitionen in den europä
ischen Comecon-Ländern, den sogenannten Ostblockstaaten, waren, aus: 

reich und Belgien unterzeichneten Übereinkommens 
über die Ausübung des Arztberufes in den Grenzge
meinden dieser beiden Länder ihre volle Gültigkeit 
behalten. 

Die französischen Ministerialbehörden sind der Auf
fassung, daß es nicht möglich ist, einseitig bilaterale 
Abkommen abzuändern, falls diese Abänderungen in 
den Übereinkommen nicht vorgesehen sind. 

Es gibt daher Schwierigkeiten mit den Ortskranken
kassen, falls sich ein französischer Arzt in einer 
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— den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

— den Ländern der Europäischen Freihandelszone, 

— den Vereinigten Staaten? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 277/80 

von Herrn Radoux 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Einfuhr von Militärmaterial in die Gemeinschaft 

Bei der Einfuhr von Militärmaterial aus Drittländern wurden bisher im allgemeinen keine 
Zölle erhoben. Die Mitgliedstaaten führen dazu Artikel 223 des Vertrages von Rom an. 

Die Kommission hat — sicher aufgrund des Inkrafttretens des Systems der eigenen Ein
nahmen — die Auffassung geäußert, daß der genannte Artikel den Mitgliedstaaten nicht 
das Recht einräumt, Zollbefreiungen zu gewähren. 

Kann die Kommission mitteilen, ob 

a) in diesem Punkt in der Gemeinschaft Einmütigkeit herrscht, 

b) sie nicht glaubt, daß eine für alle Parteien verbindliche Regelung eingeführt werden 
soll? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 278/80 

von Herrn Moreland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Auslegung der Bestimmungen über Zölle, Quoten und sonstige Zollregelungen 

Ist die Kommission überzeugt, daß die Zollbeamten der einzelnen Mitgliedstaaten die 
gemeinschaftlichen Zölle, Quoten und sonstigen Zollverordnungen in der gleichen Weise 
auslegen? 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 279/80 

von Herrn Moreland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Rechtsvorschriften über Aerosole 

Die Kommission hat Rechtsvorschriften über die Emission von Chlor-Fluor-Kohlestoffen 
aus Aerosolen vorgeschlagen, die vom Rat gebilligt wurden. 

Beabsichtigt die Kommission, nachdem in Stoke-on-Trent im Vereinigten Königreich 
eine Fabrik, die Aerosole herstellt, durch Feuer zerstört wurde, weitere Rechtsvorschrif
ten über die Herstellung, Lagerung, Verwendung von Aerosolen und den Umgang damit 
vorzulegen, um das Feuerrisiko auf ein Mindestmaß zu beschränken? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 280/80 

von Herrn Moreland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Bedingungen für ärztliche Behandlung innerhalb der Gemeinschaft 

Weshalb werden Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die stets freiberuflich tä
tig waren, von der Erstattung der Kosten für ärztliche Behandlung ausgeschlossen, wenn 
sie sich in einem anderen Mitgliedstaat befinden? 

Ist die Kommission nicht der Ansicht, daß es eine Schande und ungerechte Diskriminie
rung darstellt, daß die Ehefrauen und Kinder selbständig Tätiger von der Erstattung der 
Kosten für ärztliche Behandlung ausgeschlossen waren, während die Ehefrauen und 
Kinder anderer Gruppen Anspruch auf Erstattung haben? 

Ist die Kommission nicht der Auffassung, daß es eine Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts darstellt, daß eine Ehefrau automatisch unter die Erstattungsregelung fällt, 
wenn ihr Ehemann Anspruch auf Erstattung der ärztlichen Behandlungskosten hat, daß 
dies jedoch nicht für Ehemänner gilt, deren Frauen Anspruch auf Erstattung der ärzt
lichen Behandlungskosten haben? 

Besteht diese Diskriminierung gegenüber den selbständig Tätigen und ihren Familienan
gehörigen nur für Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs? 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 281/80 

von Herrn Moreland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Kosten für ärztliche Behandlung in der Gemeinschaft 

Ein Staatsbürger der Gemeinschaft hat Anspruch auf ärztliche Behandlung, wenn er sich 
in einem anderen Mitgliedstaat befindet. Ist der finanzielle Beitrag des Staatsbürgers zu 
den Behandlungskosten je nach dem Mitgliedstaat, in dem er sich aufhält, unterschied
lich hoch? Wenn ja, welche Bemühungen werden unternommen, um hier einen Aus
gleich zu schaffen und/oder zu gewährleisten, daß einige Mitgliedstaaten nicht mehr als 
andere zahlen? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 282/80 

von Herrn Moreland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Fahrzeiten 

Die Vorschriften über Fahrzeiten wurden in der Gemeinschaft insbesondere eingeführt, 
um zu gewährleisten, daß die Fahrer nicht über Gebühr belastet werden und damit die 
Verkehrssicherheit gefördert wird. 

1. Überzeugt sich die Kommission, daß die Mitgliedstaaten die einschlägigen Vorschrif
ten durchführen? 

2. Welche Abweichungen gelten zur Zeit? 

3. Wurden Ausnahmebestimmungen erwogen für 

a) Kleinbusse, 

b) Betriebszugmaschinen, 

c) Fahrer, deren Fahrtbeginn oder Ziel an einem entfernten Ort ist, 

d) Transporte von lebenden Tieren, 

e) Geländefahrzeuge? 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 283/80 

von Herrn Morcland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: EG-Bestimmungen über Maße und Gewichte 

Wieweit war die Kommission unmittelbar für die Veröffentlichung und Beratung betref
fend die Anwendung der EWG-Vorschriften über Maße und Gewichte in den Mitglied
staaten verantwortlich? 

Hat sie sichergestellt, daß diese Bestimmungen angewandt werden? Hat sie sichergestellt, 
daß die von diesen Vorschriften Betroffenen sich ihrer Auswirkungen voll bewußt sind? 
Sind bei ihr Klagen über Schwierigkeiten mit diesen Rechtsvorschriften eingegangen? 
War sie bereit, Unternehmen oder örtlichen Behörden finanzielle Unterstützung zu ge
währen, wenn diese Rechtsvorschriften ihnen zusätzliche Kosten aufbürden? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 284/80 

von Herrn Seefeld 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Inlandsporto im innergemeinschaftlichen Postverkehr 

1. Welches Ergebnis hat die von der Kommission in Beantwortung meiner Anfrage 
Nr. 66/79 (') angekündigte Zuleitung einer „Untersuchung über die Anwendung des In
landsportos auf Briefe bis zu einem Gewicht von 20 Gramm und auf den Postkarten" an 
den Rat ergeben? 

2. Welche Schwierigkeiten stehen einer endgültigen Regelung aus welchem Grunde 
noch entgegen? 

(') ABI. Nr. C 150 vom 15. 6. 1979, S. 12. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 286/80 

von Herrn Battersby 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Dorschbestände — Helgoländer Bucht 

Gedenkt die Kommission, während 8 bis 10 Wochen, von Mitte Januar bis Mitte März 
1981, ein Fangverbot in der Helgoländer Bucht zu verhängen, da in den ersten Monaten 
von 1980 übermäßige Mengen an Jungdorsch gefangen und zu Fischmehl und Haustier
futter verarbeitet wurden, eine Handlungsweise, die die künftigen Ressourcen für den 
menschlichen Verbrauch in Gefahr bringt? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 287/80 

von Herrn Battersby 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Fänge in grönländischen Gewässern 

1. Kann die Kommission Einzelheiten über Fänge in grönländischen Gewässern be
züglich des Fanglandes, des Lebendgewichts, der Arten und des Fanggebiets nennen, 
wenn möglich getrennt nach Frischfischtrawlern und Kühltrawlern? 

2. Kann die Kommission die Häfen nennen, in denen die Fänge angelandet wurden, 
sowie die in den einzelnen Häfen angelandeten Mengen? 

3. Kann die Kommission angeben, ob die in den Logbüchern verzeichneten Fänge in 
grönländischen Gewässern mit den angelandeten Mengen, umgerechnet in Lebendge
wicht, übereinstimmten, und wenn nicht, inwieweit es Unterschiede gibt? 

4. Gibt es irgendwelche bilateralen Vereinbarungen zwischen Dänemark und der Bun
desrepublik Deutschland über die Fischerei in grönländischen Gewässern und wird darin, 
falls eine solche Vereinbarung existiert, zwischen Frischfischtrawlern und Kühltrawlern 
unterschieden? 



Nr. C 163/10 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3.7 80 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 288/80 

von Herrn Albers 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Billige internationale Ferngespräche 

In verschiedenen Ländern der Gemeinschaft besteht die Möglichkeit, in den Abendstun
den und während der Wochenenden zu einem verbilligten Tarif lokale und interlokale 
Inlandsferngespräche zu führen. Es wird der Zweck damit verfolgt, die Telefonzentralen 
in den normalen Arbeitszeiten dadurch zu entlasten, daß Privatgespräche womöglich auf 
andere Tageszeiten verlegt werden. 

1. Kann die Kommission mitteilen, in welchen Mitgliedstaaten eine derartige Regelung 
bereits besteht? 

2. Teilt die Kommission die Auffassung, daß Billigtarife für den internationalen Fern
sprechverkehr zwischen den Mitgliedstaaten außerhalb der normalen Arbeitsstunden 
zur Intensivierung der persönlichen Kontakte zwischen den Bürgern der Gemein
schaft beitragen könnten? 

3. Welche Bedeutung kommt einer einfacheren und billigeren Telekommunikation nach 
Ansicht der Kommission in einem künftigen Energiesparprogramm zu? 

4. Welche Initiativen gedenkt die Kommission in diesem Zusammenhang einzuleiten? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 289/80 

von Herrn Berkhouwer 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Freie Niederlassung von Ärzten 

Ist der Kommission bekannt, daß Ärzte, die einen belgischen Hochschulabschluß haben, 
mit Schwierigkeiten rechnen müssen, wenn sie sich in den Niederlanden als Ärzte für 
Allgemeinmedizin niederlassen wollen? 



3.7.80 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 163/11 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 290/80 

von Herrn Berkhouwer 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Herzchirurgie 

Ist der Kommission angesichts des Rechtes der Ärzte auf freie Niederlassung in der EG 
bekannt, daß es in den Niederlanden an Möglichkeiten fehlt, alle notwendigen Opera
tionen am offenen Herzen durchzuführen? 

Ist die Kommission bereit und im Stande Schritte'zu unternehmen, damit künftig Patien
ten nicht mehr nach Houston/Texas geflogen zu werden brauchen und Pflegepersonal 
von dort angefordert werden muß, sondern daß die Patienten innerhalb der EG versorgt 
werden und hier Personal gestellt wird, wodurch diese Probleme gelöst werden könnten? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 291/80 

von Herrn Berkhouwer 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Erhebung einer belgischen Autobahngebühr 

1. Ist die Kommission von dem Plan der belgischen Regierung unterrichtet, ab 1. Juli 
1980 auf belgischen Autobahnen eine Gebühr zu erheben, d. h. daß (auch) nicht belgi
sche Autofahrer — um diese Autobahn benutzen zu können — zu einem Betrag von 
rund 500 belgischen Franken je zwei Wochen eine Gebührenmarke erstehen müssen? 

2. Wird die Kommission die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die belgische Re
gierung von der Einführung dieser Maßnahme abzubringen, da sie 

a) nicht rechtens ist, weil diese Gebühren nicht für die Finanzierung des künftigen Baus 
von Autobahnen erhoben werden sollen, sondern für die Benutzung von seit langem 
bestehenden Strecken; 

b) weil sie mit den geltenden Steuerabkommen zwischen den Niederlanden und Belgien, 
Geist und Buchstaben der Benelux-Verträge sowie dem Buchstaben und Geist der 
EWG-Verträge und dem Grundsatz der Freizügigkeit in der Gemeinschaft unverein
bar ist? 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 294/80 

von den Herren Lima und Giummarra 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betriffi: Weinmarkt und freier Warenverkehr 

Angesichts des Ernstes der Lage auf dem sizilianischen Weinmarkt, die durch die hohe 
Inflationsrate und der damit verbundenen steilen Erhöhung der Produktionskosten ver
schärft wird, in Anbetracht der Folgen, die sich aus den Entscheidungen des EG-Mini
sterrats über den Stopp neuer Anbauflächen, Umstellungsprämien, die Genehmigung zur 
Weinzuckerung und zur Einfuhr von Verschnittweinen aus Drittländern ergeben, wird 
die Kommission gefragt, wie sie den freien Warenverkehr im Gemeinschaftsterritorium 
gewährleisten will und welche Instrumente sie einsetzen wird, um den Massenkonsum 
von Wein anzuregen, die protektionistischen Maßnahmen anderer nationaler Produkte 
(Bier, Whisky usw.) zu beseitigen, angemessene Maßnähmen zur Erhöhung der Gesamt
menge des zu destillierenden Weines zu treffen, die Genehmigung zur Erhöhung des 
Alkoholgehalts von Wein durch Zuckerung rückgängig zu machen, um eine Hilfskam
pagne zur Förderung der Ausfuhr von Weinen auch in andere Gebiete zu starten, und 
um eine Politik zur Programmierung der Weinanbauflächen anzunehmen, bei denen Kri
terien berücksichtigt werden wie die Güte der Rebsorten, die Förderung besonders ge
eigneter Gebiete (insbesondere Sizilien und Süditalien), die Förderung der Produktion 
und der Vermarktung von Qualitätswein eines bestimmten Anbaugebiets? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 298/80 

von Herrn Spencer 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Hilfe für Kamerun 

Seit 1967 haben die Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) von der Gemeinschaft 
drei Darlehen in einer Gesamthöhe von 4,29 Millionen RE erhalten. Erst am 11. Dezem
ber 1979 hat die Europäische Investitionsbank die Vergabe eines Darlehens von 6,6 Mil
lionen RE mit lOjähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 7,3 % einschließlich einer 
3 %igen Subvention aus den Mitteln des Europäischen Entwicklungsfonds bekanntgege
ben. 

Die Regierung von Kamerun hält jedoch politische Gefangene fest, ohne daß ihnen ein 
Prozeß gemacht wurde, und verstößt damit gegen die Menschenrechte. 
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Kann die Kommission 

1. darlegen, wie die offizielle Gemeinschaftspolitik bezüglich Beihilfen an Länder, die 
gegen die Menschenrechte verstoßen, aussieht, 

2. mitteilen, welchen Druck sie auf die Regierung der Länder, die finanziell von den 
Bedingungen des Lome-Abkommens profitieren, ausüben kann, damit sie die Men
schenrechte in ihren Ländern einhalten? 

SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 299/80 

von Frau Cassanmagnago Cerretti 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Verzugszinsen auf geschuldete Sozialleistungen 

In dem Urteil vom 14. Februar 1980 in der Rechtssache 53/79 (ONPTS gegen F. Da-
miani) (') entschied der Gerichtshof: „Artikel 45 Absatz 4 der Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72 (2) verbietet es nicht, daß das nationale Gericht, bei dem Klage wegen Ver
stoßes des zuständigen Trägers gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 45 Absatz 1 
dieser Verordnung erhoben worden ist, dem Kläger auf seinen Antrag gemäß dem natio
nalen Recht Zinsen aus dem Betrag der vorläufig geschuldeten Leistungen zuspricht." 

Kann die Kommission mitteilen, 

1. in welchen Staaten der Gemeinschaft und aufgrund welcher Bestimmungen die Zah
lung von Verzugszinsen auf Sozialleistungen vorgesehen ist, die von der betreffenden 
Institution mit Verspätung gezahlt werden; 

2. ob es innerhalb der Gemeinschaft Rechtsvorschriften gibt, die vorsehen, daß Ver
sicherungsnehmer, die zu Unrecht, jedoch guten Glaubens höhere Beträge als die ge
schuldeten bezogen haben, für diese Mehrbeträge legal Zinsen entrichten müssen? 

(') ABI. Nr. C 126 vom 13. 5. 1979, S. 4, und C 58 vom 8. 3. 1980, S. 4, 
O ABI. Nr. L 74 vom 27. 3. 1972, S. 1. 
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SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 300/80 

von Frau Cassanmagnago Cerretti 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

(29. April 1980) 

Betrifft: Umwandlung von Leistungen bei Invalidität in Leistungen bei Alter 

In Artikel 43 Ziffer 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 (') heißt 
es, daß die Leistungen bei Invalidität gegebenenfalls nach Maßgabe der Rechtsvorschrif
ten des oder der Staaten, nach denen sie gewährt worden sind, in Leistungen bei Alter 
umgewandelt werden. 

Kann die Kommission mitteilen, 

1. in welchen Staaten der Gemeinschaft und in welchem Alter die Leistungen bei Invali
dität in Leistungen bei Alter umgewandelt werden; 

2. ob die Umwandlung automatisch erfolgt oder auf Antrag des Invalidenpensionsemp
fängers; 

3. in welchen Staaten diese Umwandlung für den Betroffenen einen Vorteil bietet; 

4. in welchen Staaten die Alterspension, die an die Stelle der Invalidenpension tritt, 
niedriger ausfallen kann als die letztgenannte Leistung? 

(') ABl. Nr. L 149 vom 5. 7. 1971, S. 2. 
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KOMMISSION 

ECU 0) — EUROPÄISCHE RECHNUNGSEINHEIT (*) 

2. Juli 1980 

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit: 

Belgischer und 
Luxemburgischer Franken 40,2651 

Deutsche Mark 

Holländischer Gulden 

Pfund Sterling 

Dänische Krone 

Französischer Franken 

Italienische Lira 

Irisches Pfund 

US-Dollar 

2,51720 

2,75497 

0,605309 

7,80496 

5,83763 

1203,84 

0,670139 

1,42974 

Schweizer Franken 2,32047 

Spanische Peseta 100,282 

Schwedische Krone 5,93271 

Norwegische Krone 6,91852 

Kanadischer Dollar 1,64320 

Portugiesischer Escudo 69,9143 

Österreichischer Schilling 17,8789 

Finnmark 5,18567 

Japanischer Yen 313,757 

Griechische Drachme 61,7391 

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrech
nungskurse in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt. Die Kurse sind börsentäglich ab 
15.30 Uhr bis 13 Uhr am folgenden Tag abrufbar. 

Dabei ist in folgender Weise zu verfahren: 
— Fernschreib-Nr. 23789 in Brüssel wählen; 
— eigene Fernschreib-Nummer angeben; 
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse der Europäischen Rech

nungseinheit auslöst; 
— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen; das Ende der Mitteilung wird automatisch 

durch den Code „ffff" angezeigt. 

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18. Dezember 1978 (ABl. Nr. L 379 vom 
30. 12. 1978, S. 1). 

O — Beschluß 75/250/EWG des Rates vom 21. 4. 1975 (Abkommen von Lome) (ABl. Nr. L 104 
vom 24. 4. 1975); 

— Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der Kommission vom 18. 12. 1975 (ABl. Nr. L 327 vom 
19. 12. 1975); 

— Entscheidungen des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 
18. 3. 1975 und vom 30. 12. 1977; 

— Haushaltsordnung vom 21. 12. 1977 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. Nr. L 356 vom 31.12. 1977). 
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Durchschnittspreise und Repräsentativpreise für Tafelweinarten auf den verschiedenen 
Handelsplätzen 

(festgesetzt am 1. Juli 1980 in Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 337/79) 

Weinart und 
Handelsplätze 

R I 

Bastia 

Beziers 

Montpellier 

Narbonne 

Nimes 

Perpignan 

Asti 

Firenze 

Lecce 

Pescara 

Reggio Emilia 

Treviso 

Verona (für die dort 
erzeugten Weine) 

Repräsentativpreis 

R H 

Bastia 

Brignoles 

Bari 

Barletta 

Cagliari 

Lecce 

Taranto 

Repräsentativpreis 

R III 

Rheinpfalz-Rheinhessen 
(Hügelland) 

ECU 
je °/o Vol/hl 

keine Notierungen 

2,217 

2,213 

2,227 

2,206 

2,243 

keine Notierungen 

1,867 

keine Notierungen 

keine Notierungen 

2,451 

keine Notierungen 

keine Notierungen 

2,212 

2,143 

keine Notierungen 

2,168 

keine Notierungen (') 

keine Notierungen 

keine Notierungen 

keine Notierungen 

2,151 

ECU/hl 

60,22 

Weinart und 
Handelsplätze 

A I 

Bordeaux 

Nantes 

Bari 

Cagliari 

Chieti 

Ravenna (Lugo, Faenza) 

Trapani (Alcamo) 

Treviso 

Repräsentativpreis 

A l l 

Rheinpfalz (Oberhaardt) 

Rheinhessen (Hügelland) 

Das Weinbaugebiet der 
luxemburgischen Mosel 

Repräsentativpreis 

AIII 

Mosel-Rheingau 

Das Weinbaugebiet der 
luxemburgischen Mosel 

Repräsentativpreis 

ECU 
je °/o Vol/hl 

2,089 

2,058 

1,603 

keine Notierungen 

1,650 

1,848 

1,744 

keine Notierungen 

1,715 

ECU/hl 

36,15 

35,93 

keine Notierungen (') 

36,07 

64,47 

keine Notierungen (') 

64,47 

(') Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 nicht berücksichtigte Notierung. 



3.7.80 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 163/17 

III 

(Bekanntmachungen) 

KOMMISSION 

Zweite Änderung der Bekanntmachung der Dauerausschreibung Nr. 1/1980 und erste 
Änderung der Bekanntmachung der Dauerausschreibung Nr. 2/1980 für die Ausfuhr von 

Zucker nach Drittländern 

Die Bekanntmachungen der Dauerausschreibungen 
Nr. 1/1980 (») und Nr. 2/1980 (2) werden mit Wir
kung vom 3. Juli 1980 wie folgt geändert: 

Unter I Punkt 2 wird der zweite Gedankenstrich er
setzt: 

a) in der Bekanntmachung Nr. 1/1980 durch folgen
den Text: 

„— der Verordnung (EWG) Nr. 561/80 (3), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) 
Nr. 1731/80 (4)," 

und die Fußnote (4) erhält folgende Fassung: 

„(4) ABl. Nr. L 170 vom 3. 7. 1980, S. 19"; 

b) in der Bekanntmachung Nr. 2/1980 durch folgen
den Text: 

„ _ der Verordnung (EWG) Nr. 1216/80 (J), ge
ändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 
1731/80 ( V 

und die Fußnote (4) erhält folgende Fassung: 

„(4) ABl. Nr. L 170 vom 3. 7. 1980, S. 19". 

Unter II Punkt 2 wird als letzter Unterabsatz folgen
der Text angefügt: 

(') ABl. Nr. C 56 vom 6. 3. 1980, S. 35. 
O ABl. Nr. C 120 vom 16. 5. 1980, S. 9. 

„Die für die folgenden Mittwoche vorgesehenen 
Angebotsfristen laufen jedoch an den angegebenen 
Tagen ab: 

a) für Mittwoch, den 19. November 1980, am 
Dienstag, dem 18. November 1980, um 10 Uhr. 

b) für Mittwoch, den 24. Dezember 1980, am 
Dienstag, dem 23. Dezember 1980, um 10 Uhr. 

Außerdem findet die für Mittwoch, den 31. De
zember 1980, vorgesehene Teilausschreibung nicht 
statt." 

Unter VI erhält Punkt 2 folgende Fassung: 

„Die aufgrund einer Teilausschreibung erteilten Li
zenzen gelten vom Tag ihrer Erteilung an bis zum 
Ablauf des fünften Monats, der demjenigen folgt, 
während dessen die Teilausschreibung stattgefun
den hat. 

Jedoch sind Ausfuhrlizenzen, 

a) die für Teilausschreibungen erteilt wurden, die 
zwischen dem 9. Juli 1980 und dem 15. Septem
ber 1980 stattgefunden haben, 

— erst ab 15. September 1980 verwendbar und 

— bis zum 31. Januar 1981 gültig; 

b) die für Teilausschreibungen erteilt wurden, die 
nach dem 29. April 1981 stattgefunden haben, 
nur bis zum 30. September 1981 gültig". 
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